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 Veröffentlicht am 12.11.1998

Norm

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Unschlüssigkeit der Klage, wenn als Rechtsgrund für die Forderung ein Arbeitsverhältnis ohne Verp6ichtung zur

Arbeitsleistung behauptet und der wahre Rechtsgrund "Entgelt für Beteiligungskauf" bewußt nicht geltend gemacht

wird.
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